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Vorwort 
 
„Klare Ergebnisorientierung in Verbindung mit erweiterter Schulautonomie 
und konsequenter Rechenschaftslegung begünstigen gute Leistungen.“  
(OECD, 2002) 
 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse internationaler und nationaler Schul-
leistungsstudien sowie der mittlerweile durch umfassende Bildungsfor-
schung gestützten Qualitätsdiskussion wurde in Nordrhein-Westfalen wie 
in allen Bundesländern sukzessive ein umfassendes System der Stan-
dardsetzung und Standardüberprüfung aufgebaut. 
 
Neben den Instrumenten der Standardüberprüfung wie Vergleichsarbei-
ten, Zentrale Prüfungen am Ende der Klasse 10, Zentralabitur und Quali-
tätsanalyse beinhaltet dieses System als zentrale Steuerungselemente auf 
der Standardsetzungsseite das Qualitätstableau sowie kompetenzorien-
tierte Kernlehrpläne, die in Nordrhein-Westfalen die Bildungsstandards der 
Kultusministerkonferenz aufgreifen und konkretisieren. 
 
Der Grundgedanke dieser Standardsetzung ist es, in kompetenzorientier-
ten Kernlehrplänen die fachlichen Anforderungen als Ergebnisse der schu-
lischen Arbeit klar zu definieren. Die curricularen Vorgaben konzentrieren 
sich dabei auf die fachlichen „Kerne“, ohne die didaktisch-methodische 
Gestaltung der Lernprozesse regeln zu wollen. Die Umsetzung des Kern-
lehrplans liegt somit in der Gestaltungsfreiheit – und der Gestaltungspflicht 
– der Fachkonferenzen sowie der pädagogischen Verantwortung der Leh-
rerinnen und Lehrer.  
 
Schulinterne Lehrpläne konkretisieren die Kernlehrplanvorgaben und be-
rücksichtigen dabei die konkreten Lernbedingungen in der jeweiligen 
Schule. Sie sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Schülerin-
nen und Schüler die angestrebten Kompetenzen erreichen und sich ihnen 
verbesserte Lebenschancen eröffnen. 
 
Ich bin mir sicher, dass mit dem nun vorliegenden Kernlehrplan für die Se-
kundarstufe I die konkreten staatlichen Ergebnisvorgaben erreicht und 
dabei die in der Schule nutzbaren Freiräume wahrgenommen werden 
können. Im Zusammenwirken aller Beteiligten sind Erfolge bei der Unter-
richts- und Kompetenzentwicklung keine Zufallsprodukte, sondern geplan-
tes Ergebnis gemeinsamer Bemühungen. 
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dem vorliegenden Kernlehrplan die 
kompetenzorientierte Standardsetzung in Nordrhein-Westfalen stärken 
und sichern werden. Ich bedanke mich bei allen, die an der Entwicklung 
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des Kernlehrplans mitgearbeitet haben und an seiner Umsetzung in den 
Schulen des Landes mitwirken. 
 
 
 
 
 
Sylvia Löhrmann 
 
Ministerin für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
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Runderlass 
 
 

Schulformübergreifende Unterrichtsvorgaben – Sekundarstufe I; 
Richtlinien und Lehrpläne; 

Kernlehrplan Alevitische Religionslehre  
 

RdErl. d. Ministeriums  
für Schule und Weiterbildung  

v. 03.02.2012 - 532 – 608.01.13-103277 
 
 
Für die Sekundarstufe I wird hiermit schulformübergreifend erstmalig ein 
Kernlehrplan für das Fach Alevitische Religionslehre gemäß § 29 Abs. 1 
i.V.m. § 31 Abs. 2 SchulG (BASS 1-1) festgesetzt. 
 
Dieser tritt zum 13. 2. 2012 für alle Klassen in Kraft. 
 
Die Richtlinien für die Schulformen in der Sekundarstufe I gelten unverän-
dert fort.  
 
Die Veröffentlichung des Kernlehrplans erfolgt in der Schriftenreihe "Schu-
le in NRW": 
 
Heft 5024 Kernlehrplan Alevitische Religionslehre. 
 
Die übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek einzustellen und dort 
auch für die Mitwirkungsberechtigten zur Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe 
verfügbar zu halten. 
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Indem sich Kernlehrpläne dieser Generation auf die zentralen fachlichen 
Kompetenzen beschränken, geben sie den Schulen die Möglichkeit, sich 
auf diese zu konzentrieren und ihre Beherrschung zu sichern. Die Schulen 
können dabei entstehende Freiräume zur Vertiefung und Erweiterung der 
aufgeführten Kompetenzen und damit zu einer schulbezogenen Schwer-
punktsetzung nutzen. Die im Kernlehrplan vorgenommene Fokussierung 
auf rein fachliche und überprüfbare Kompetenzen bedeutet in diesem Zu-
sammenhang ausdrücklich nicht, dass fachübergreifende und ggf. weniger 
gut zu beobachtende Kompetenzen – insbesondere im Bereich der Per-
sonal- und Sozialkompetenzen – an Bedeutung verlieren bzw. deren Ent-
wicklung nicht mehr zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule ge-
hören. Aussagen hierzu sind jedoch aufgrund ihrer überfachlichen Bedeu-
tung außerhalb fachbezogener Kernlehrpläne zu treffen. 
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Die Mehrzahl der Alevitinnen und Aleviten in Deutschland sind Menschen 
mit einem Migrationshintergrund. Es besteht in vielen alevitischen Famili-
en noch eine sehr enge Verbindung zu ihren Herkunftsländern. Die aus 
der Geschichte des Alevitentums hervorgegangene und -gehende Musik 
und Literatur werden gepflegt und auch an die jüngeren Generationen ak-
tiv vermittelt. Musik und Dichtung repräsentieren alevitische Werte sowie 
das alevitische Weltverständnis und sind daher Bestandteile des aleviti-
schen Religionsunterrichtes. 
 
In vielen Familien und eheähnlichen Beziehungen haben die Partner nicht 
nur einen Migrationshintergrund, sondern auch unterschiedliche Religi-
onszugehörigkeiten. Hier hat der alevitische Religionsunterricht die wichti-
ge Aufgabe, die alevitische Identität der Kinder und Jugendlichen zu stär-
ken und Toleranz zu fördern. 
 
Im Alevitentum gibt es regional unterschiedliche Traditionen und Riten. 
Diese Vielfältigkeit muss im Religionsunterricht berücksichtigt werden. 
Daher gilt für den alevitischen Religionsunterricht das Kontroversitäts-
prinzip.  
 
Der alevitische Religionsunterricht berücksichtigt, dass die alevitischen 
Gemeinden auf dem Weg sind, ihren Platz in der Öffentlichkeit zu finden. 
 
Am alevitischen Religionsunterricht können alle Schülerinnen und Schüler 
alevitischer Glaubenszugehörigkeit unabhängig von ihrer ethnischen oder 
kulturellen Herkunft teilnehmen. Es können auch Nicht-Aleviten teilneh-
men, wenn dies dem Wunsch der Eltern bzw. dem Wunsch von religions-
mündigen Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahren entspricht und aus der 
Sicht der unterrichtenden Lehrkraft in Absprache mit der Schulleitung pä-
dagogisch sinnvoll ist. Der Unterricht wird ausschließlich durch alevitische 
Lehrerinnen und Lehrer erteilt, die auf der Grundlage dieses Kernlehr-
plans, im Einvernehmen mit der Alevitischen Gemeinde Deutschlands 
(AABF), religiöse Bildung als übergreifende fachliche Kompetenz vermit-
teln.  
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2 Kompetenzbereiche, Inhaltsfelder und 
Kompetenzerwartungen 

Die in den allgemeinen Aufgaben und Zielen des Faches beschriebene 
übergreifende fachliche Kompetenz wird ausdifferenziert, indem fachspe-
zifische Kompetenzbereiche und Inhaltsfelder identifiziert und ausgewie-
sen werden. Dieses analytische Vorgehen erfolgt, um die Strukturierung 
der fachrelevanten Prozesse einerseits sowie der Gegenstände anderer-
seits transparent zu machen. In den Kompetenzerwartungen werden bei-
de Seiten miteinander verknüpft. Damit wird der Tatsache Rechnung ge-
tragen, dass der gleichzeitige Einsatz von Können und Wissen bei der 
Bewältigung von Anforderungssituationen eine zentrale Rolle spielt. 

 

Kompetenzbereiche repräsentieren die Grunddimensionen des fachlichen 
Handelns. Sie dienen dazu, die einzelnen Teiloperationen entlang der 
fachlichen Kerne zu strukturieren und den Zugriff für die am Lehr-
Lernprozess Beteiligten zu verdeutlichen. 

Inhaltsfelder systematisieren mit ihren jeweiligen inhaltlichen Schwerpunk-
ten die im Unterricht der Sekundarstufe I verbindlichen und unverzichtba-
ren Gegenstände und liefern Hinweise für die inhaltliche Ausrichtung des 
Lehrens und Lernens. 

Kompetenzerwartungen führen Prozesse und Gegenstände zusammen 
und beschreiben die fachlichen Anforderungen und intendierten Lerner-

Übergreifende fachliche Kompetenz 

Kompetenzbereiche 
(Prozesse) 

Inhaltsfelder 
(Gegenstände) 

Kompetenzerwartungen 
(Verknüpfung von Prozessen und Gegenständen) 
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gebnisse, die bis zum Ende der Klasse 6 bzw. zum Ende der Sekundar-
stufe I verbindlich erreicht werden sollen. Kompetenzerwartungen 

� beziehen sich auf beobachtbare Handlungen und sind auf die Bewälti-
gung von Anforderungssituationen ausgerichtet, 

� stellen im Sinne von Regelstandards die erwarteten Kenntnisse, Fä-
higkeiten und Fertigkeiten auf einem mittleren Abstraktionsgrad dar, 

� ermöglichen die Darstellung einer Progression vom Anfang bis zum 
Ende der Sekundarstufe I und zielen auf kumulatives, systematisch 
vernetztes Lernen, 

� können in Aufgabenstellungen umgesetzt und überprüft werden. 

Insgesamt ist der Unterricht in der Sekundarstufe I nicht allein auf das Er-
reichen der aufgeführten Kompetenzerwartungen beschränkt, sondern soll 
es Schülerinnen und Schülern ermöglichen, diese weiter auszubauen und 
darüber hinausgehende Kompetenzen zu erwerben. 
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In diesem Inhaltsfeld wird die persönliche Lebensgestaltung – der Weg  
(Yol) – nach Vorbildern und den 40 Stufen behandelt. Im alevitischen 
Glauben erfolgt eine Annäherung an Gott, in dem der Mensch sich best-
möglich sowohl als Individuum als auch im sozialen Kontext u.a. in der 
Weggemeinschaft (Müsahiplik) entwickelt. Basierend auf dem Wertesys-
tem der „4 Tore (Kapı) - 40 Stufen (Makam)“ der alevitischen Glaubens-
lehre werden Möglichkeiten der Lebensgestaltung, Werte und mögliche 
Vorbilder zu Gegenständen des Unterrichts. Die Schülerinnen und Schüler 
erfahren dabei, wie „Wegweiser“ (Rehber) im Leben helfen.  
 
 
Inhaltsfeld 4: Alevitische Feier- und Gedenktage  
 
Im Fokus dieses Inhaltsfeldes stehen die Inhalte der alevitischen Feste, 
Feiern und Gedenktage, um die Traditionen und den alevitischen Glau-
bensvollzug erfahrbar zu machen. Es beinhaltet die regelmäßigen Feier-
tage, die jedes Jahr am gleichen Tag stattfinden. Des Weiteren wird aber 
auch der Sinn der Feier- und Gedenktage behandelt, die jedes Jahr nach 
dem Mondkalender variieren. 
 
 
Inhaltsfeld 5: Geschichtliche Entwicklung des Alevitentums 
 
Dieses Inhaltsfeld berücksichtigt zentrale historische Ereignisse aleviti-
scher Vergangenheit. Es weist auf bekannte Geschichtsdarstellungen hin, 
gleicht die Positionen mit den alevitischen Überlieferungen ab und be-
leuchtet diese Einflüsse auf die Lebensumstände der alevitischen Glau-
bensgemeinschaft. Da die geschichtlichen Ereignisse sehr eng mit den 
alevitischen Vorbildern wie dem Heiligen Ali, den 12 Imamen, Hünkar Bek-
ta� Veli und Pir Sultan Abdal verknüpft sind, werden auch deren Wir-
kungsgeschichten in diesem Kontext zum Gegenstand. 
 
 
Inhaltsfeld 6: Andere Religionen und Weltanschauungen 
 
Dieses Inhaltsfeld bezieht sich auf die großen Weltreligionen und auf zeit-
genössische Weltanschauungen, die den Kindern und Jugendlichen in 
ihrer Umwelt begegnen. Das Alevitentum wird im Kontext anderer Religio-
nen behandelt, in dem Gemeinsamkeiten und Unterschiede dargestellt 
werden. Dazu gehören das Wissen um Religionsstifter bzw. Quellen und 
der Vergleich der jeweiligen Glaubenssätze. Auch der kritische Blick auf 
zeitgenössische Sinn- und Heilsangebote wird berücksichtigt. Das Bedürf-
nis von Menschen nach Lebensorientierung wird hinterfragt. 
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3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung 

 
Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im 
Schulgesetz (§ 48 SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO - SI) dargestellt. Da im Pflichtunter-
richt des Faches Alevitische Religionslehre in der Sekundarstufe I keine 
Klassenarbeiten und Lernstandserhebungen vorgesehen sind, erfolgt die 
Leistungsbewertung ausschließlich im Beurteilungsbereich "Sonstige Leis-
tungen im Unterricht". Dabei bezieht sich die Leistungsbewertung insge-
samt auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompe-
tenzen und nutzt unterschiedliche Formen der Lernerfolgsüberprüfung.  
 
Die im Fach Alevitische Religionslehre angestrebten Kompetenzen um-
fassen auch Werturteile, Haltungen und Verhaltensweisen, die sich einer 
unmittelbaren Lernerfolgskontrolle entziehen. Eine Glaubenshaltung der 
Schülerinnen und Schüler soll vom Religionsunterricht ermöglicht werden, 
darf aber nicht vorausgesetzt oder gefordert werden. Dies bedeutet, dass 
die Leistungsbewertung im Religionsunterricht unabhängig von der Glau-
bensentscheidung der Schülerinnen und Schüler zu erfolgen hat. 
 
Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzer-
wartungen im Lehrplan zumeist in ansteigender Progression und Komple-
xität formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfun-
gen darauf ausgerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gele-
genheit zu geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorange-
gangenen Jahren erworben haben, wiederholt und in wechselnden Kon-
texten anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die Ergebnisse der 
Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Methoden 
ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schüle-
rinnen und Schüler sollen die Rückmeldungen zu den erreichten Lern-
ständen eine Hilfe für das weitere Lernen darstellen.  
 
Lernerfolgsüberprüfungen sind daher so anzulegen, dass sie den in den 
Fachkonferenzen gemäß § 70 SchulG beschlossenen Grundsätzen der 
Leistungsbewertung entsprechen, dass die Kriterien für die Notengebung 
den Schülerinnen und Schülern transparent sind und die jeweilige Über-
prüfungsform den Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle 
Lernentwicklung ermöglicht. Die Beurteilung von Leistungen soll demnach 
mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und individuellen Hinweisen 
für das Weiterlernen verbunden werden. Wichtig für den weiteren Lern-
fortschritt ist es, bereits erreichte Kompetenzen herauszustellen und die 
Lernenden – ihrem jeweiligen individuellen Lernstand entsprechend – zum 
Weiterlernen zu ermutigen. Dazu gehören auch Hinweise zu erfolgver-
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stellt. Die Ergebnisse schriftlicher Überprüfungen dürfen keine bevorzugte 
Stellung innerhalb der Notengebung haben.  
 
Gemeinsam ist den zu erbringenden Leistungen, dass sie in der Regel 
einen längeren, zusammenhängenden Beitrag einer einzelnen Schülerin 
bzw. eines einzelnen Schülers oder einer Schülergruppe darstellen, der je 
nach unterrichtlicher Funktion, nach Unterrichtsverlauf, Fragestellung oder 
Materialvorgabe einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben kann.  
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4 Anhang 

4.1 Glossar 

A�ure (Germîya Îmamû/ Germîya Îmaman), die Süßspeise 
 
Buyruk (Buyrix/Buyrux), das Gebot 
 
Cem, der alevitische Gottesdienst 
 
Deyi�ler (demî, beyîtî/dem, beyît), die religiösen Gesänge 
 
Gülbenkler (Gulbank), die Fürbitten 
 
Hak–Muhammet- Ali, das alevitische Glaubensbekenntnis 

Hızır (Xızır), ein alevitischer Heiliger 
 
Ikrar (Îqrar), das Versprechen 
 
Kapı (Çêver/ Derî), das Tor 
 
Makalatname, ein alevitisches Schriftstück zu den 4 Toren – 40 Stufen 
 
Makam, die Stufe 
 
Müsahiplik (Mısayıveni/Musahîbîtî), die Weggemeinschaft 
 
Muhabbet (Mobet), die religiöse und philosophische Zusammenkunft 
 
Muharrem (Roze Îmamu/ Rojîyê Îmaman), die alevitische Gedenk- und 
Fastenzeit 
 
Rehber (Rayber/Rêber), der Wegweiser 
 
Rızalık (Destur), das Einvernehmen 
 
Semah (Sema), das rituelle Gebet 
 
Yol (Raye/ Rê), der Weg  
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4.2 Alevitische Feier- und Gedenktage 

 
Hızır-Fasten (13.-15. Februar) 
 
Geburtstag des Heiligen Ali / Nevruz (21. März) 
 
Hıdırellez (5./6. Mai) 
 
Hünkar Bekta� Veli (16.-18. August) 
 
Todestag des Heiligen Hüseyin (10. Oktober) 
 
Opferfest (variabel) 
 
Muharrem  (variabel) 
 
A�ure-Tag  (variabel) 
 
 
 
 


